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c) die Anweisung des Ministers der Finanzen
Nr. 34/65 vom 13. Mai 1965 zur Durchführung der 
Anordnung vom 13. Mai 1965 über die Verrech
nung der Abschreibungen in die Selbstkosten in 
den volkseigenen Betrieben der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft und die Bildung und Verwen
dung des einheitlichen Amortisationsfonds der 
örtlichen Versorgungswirtschaft bei den Räten 
der Gemeinden, Städte und Kreise — Amortisa
tionsfonds-Anordnung —*

d) die Anweisung des Ministers der Finanzen
Nr. 39/66 vom 3. Oktober 1966 zur Amortisations
fonds-Anordnung.*

Berlin, den 13. Dezember 1967

Der Minister der Finanzen

I. V.: K a m i n s k y  
Erster Stellvertreter des Ministers

• Den örtlichen Räten und volkseigenen Betrieben der ört
lichen Versorgungswirtschaft direkt zugestellt.

Anordnung 
über die Planung und Abrechnung 

der Industriepreise für Grund- und Hilfsmaterial 
in der volkseigenen örtlichen Versorgungswirtschaft

vom 13. Dezember 1967

Zur Vervollkommnung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den volkseigenen Betrieben der ört
lichen Versorgungswirtschaft wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen staatlichen 
Organe folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für die den örtlichen Räten 
unterstehenden Betriebe und Einrichtungen der ört
lichen Versorgungswirtschaft

a) die volkseigenen Dienstleistungs- und Reparatur
betriebe

b) die volkseigenen Betriebe der Stadt- und Ge
meindewirtschaft

c) die leistungsfinanzierten und bruttogeplanten Ein
richtungen

(nachfolgend Betriebe und Einrichtungen genannt).

§ 2

Planung und Abrechnung
\

(1) Die Betriebe und Einrichtungen haben das Grund- 
und Hilfsmaterial zu den Preisen zu planen und abzu
rechnen, zu denen sie es nach den geltenden Preisbe
stimmungen beziehen.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen haben 
die Aufgabe, die sich durch die ergebniswirksame Pla
nung und Abrechnung der geltenden Industriepreise 
ergebenden Kostenerhöhungen durch eine hohe Effek
tivität der Materialwirtschaft und durch Rationalisie
rungsmaßnahmen auszugleichen.

(3) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen haben 
zu sichern, daß die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Beibehaltung der gegenwärtig geltenden Preise gegen
über der Bevölkerung eingehalten werden.

§3
Bewertung

Für die in den Bilanzen der Betriebe per 31. Dezem
ber 1967 ausgewiesenen Bestände an materiellen Um
laufmitteln hat eine vollständige Umbewertung auf die 
Preise zu erfolgen, zu denen das Grund- und Hilfs
material bezogen wird. Bei der Umbewertung dieser 
Bestände ist die Anordnung vom 11. Oktober 1966 über 
die Durchführung einer Generalinventur der Bestände 
an materiellen Umlaufmitteln und die Umbewertung 
dieser Bestände im Zusammenhang mit der Einführung 
neuer Industriepreise (GBl. II S. 745) entsprechend an
zuwenden. Die Umbewertungsdifferenzen sind gegen 
den Umlaufmittelfonds zu buchen; der prozentual fest
gelegte Eigenmittelanteil bleibt unverändert. Soweit 
sich Überschüsse bzw. Fehlbeträge an Eigenmitteln er
geben, sind sie planmäßig auszugleichen.

§4
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft.
(2) Ab dem gleichen Zeitpunkt tritt der § 6 der An

ordnung vom 15. Dezember 1966 über die Beibehaltung 
der gegenwärtig geltenden Preise des Handwerks für 
Lieferungen und Leistungen für die Bevölkerung nach 
Einführung der Industriepreise der 3. Etappe der Indu
striepreisreform — Volkseigene Dienstleistungsbetriebe 
und Einrichtungen der örtlichen Versorgungswirt- 
schaft — (GBl. II S. 1107) außer Kraft.

Berlin, den 13. Dezember 1967

Der Minister der Finanzen
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers
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